


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 390 (2. Planfassung) 
- Stadionviertel, Quaxpfad / Konrad-Adenauer-Ring - 

(Internationale Schule / Vereinssportzentrum) 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 12.10.2005 Es gilt die BauNVO 1990 

1. Art der baulichen Nutzung 

Die Zweckbestimmung des Sondergebietes gemäß § 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO) ist 
„Schule / Sport“. Zulässig sind Schulgebäude, ein Schulkindergarten, Sportgebäude, Sportanlagen, 
Bauten und Anlagen für den Vereinssport, eine Hausmeisterwohnung bis zu einer Größe von 90 qm 
Wohnfläche und eine der Hauptnutzung flächenmäßig untergeordnete Cafeteria / Mensa bzw. ein 
Vereinsrestaurant zulässig. 

Garagen, überdachte und offene Stellplätze sind gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO nur innerhalb der über-
baubaren Flächen zulässig. Ausnahmsweise können im Bereich zwischen der nördlichen Baugrenze 
und dem Quaxpfad Stellplätze angeordnet werden, wenn aus Gründen des funktionalen Betriebsab-
laufs (z. B. Sicherheitsaspekte) diese Lage sinnvoll ist. Zur Beschaffung der privaten Stellplätze ist für 
je 5 Stellplätze bzw. 100 qm Stellplatzfläche mindestens ein Laubbaum I. Ordnung (Stammumfang 
mindestens 18 cm) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

Gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO ist die Oberkante der baulichen Anlagen auf maximal 13,0 m, gemessen 
von der zugehörigen öffentlichen Erschließungsanlage (Gehwegoberkante), begrenzt. 

Eine Überschreitung der festgesetzten maximalen Höhe der baulichen Anlagen durch untergeordnete 
Dachaufbauten (insbesondere Konstruktionselemente, Aufzugsräume, haustechnische Anlagen) bis 
zu 3 m Höhe ist zulässig. 

Gemäß § 19 (4) Satz 3 BauNVO wird festgesetzt, dass die zulässige Grundfläche durch die Grundflä-
che von Sport- und Nebenanlagen, insbesondere von Schulhöfen, Garagen, überdachten Stellplätzen, 
Stellplätzen und Zufahrten bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden darf. 

3. Beseitigung von Niederschlagswasser 

Gemäß § 51 a Landeswassergesetz NRW in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB ist das anfallende 
Niederschlagswasser der befestigten Flächen, insbesondere der Dachflächen, Stellplätze, Fahr-
bahnen, Schulhöfe und Sportanlagen, über eine Regenrückhaltung zeitversetzt und dosiert in den 
Regenwasserkanal zu leiten. 

Die Stellplätze und deren Unterbau müssen über der vorhandenen Lehmschicht liegen und sind durch 
Hochborde abzugrenzen. Die Stellplätze sind wasserundurchlässig auszuführen. Die verwendeten 
Baumaterialien dürfen keine wassergefährdenden oder auswaschbaren Stoffe enthalten. 

4. Ökologische Maßnahmen 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nrn. 20 und 25 BauGB sind folgende Maßnahmen festgesetzt: 

4.1 Eingriffe durch private Baumaßnahmen: 

4.1.1 Ausgleichsmaßnahmen auf den privaten Grundstücksflächen 
Mindestens 20% der Grundstücksfläche ist mit einer strukturreichen Mischvegetation aus heimischen 
Laubbäumen, Sträuchern und bodendeckender Bepflanzung dauerhaft zu begrünen oder der Aus-
gleich ist anderweitig nachzuweisen. Je 220 qm Pflanzfläche ist mindestens ein Laubbaum I. Ordnung 
(Stammumfang mindestens 18 cm) und je 2 qm Pflanzfläche ist mindestens ein Strauch zu pflanzen. 



Hierauf kann die mit Pflanzgeboten belegte Fläche angerechnet werden. 

Zur Beschaffung der privaten Stellplätze ist für je 5 Stellplätze bzw. 100 qm Stellplatzfläche mindes-
tens ein Laubbaum I. Ordnung (Stammumfang mindestens 18 cm) zu pflanzen und dauerhaft zu er-
halten. 

Dächer sind zu mindestens 50% extensiv (Sedum-Moos-Kraut, Schichtdicke von mindestens 5 cm, 
Lastannahme 0,5 kN/qm) zu begrünen oder der Ausgleich ist anderweitig nachzuweisen. 

4.1.2 Ausgleichsmaßnahmen und -flächen außerhalb der privaten Grundstücksflächen (Ge-
markung Neuss, Flur 45, Flurstücke 128,129 und 322 (jeweils teilweise), ca. 16.000 qm) 

Die Ausgleichsfläche ist landschaftsgerecht zu 20% mit Gehölzen der potentiellen natürlichen Vege-
tation zu bepflanzen. Die übrigen 80% sind als Wiese anzulegen. 

4.2 Eingriffe durch öffentliche Verkehrsflächen 

4.2.1 Ausgleichsmaßnahmen innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen 
Innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen sind mindestens 40 standortgerechte, großkronige Laub-
bäume I. Ordnung zu pflanzen. 

5. Geh- und Fahr- und Leitungsrecht 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB ist auf dem Flurstück 525, Flur 45, Gemarkung Neuss, parallel zum 
städtischen Flurstück 311, Flur 45, Gemarkung Neuss, und parallel zum Quaxpfad, für die Stadtent-
wässerung Neuss ein mindestens 3 Meter breites Geh- und Fahrrecht, incl. eines Wendekreises für 
ein Betriebsfahrzeug, festgesetzt. Die genaue Lage, Breite und Bauausführung ist vom Grundstücks-
eigentümer mit der Stadtentwässerung Neuss abzustimmen. Das Geh- und Fahrrecht ist mit der Feu-
erwehrumfahrt für das geplante Gebäude zu kombinieren. Die vorhandene Kanaltrasse ist dauerhaft 
von Baumbewuchs freizuhalten. 

6. Immissionsschutz 

Gemäß § 9 Abs. 1 Ziff. 24 BauGB sind besondere bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor Lärmbe-
lästigungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes vorgeschrieben: 

Die mit  gekennzeichneten Fassaden liegen im Lärmpegelbereich 5 gem. DIN 4109 Schall-
schutz im Hochbau. Zum Schutz der Aufenthaltsräume muss das resultierende Schalldämmaß Rw,res 
für Außenbauteile mindestens 45 dB betragen, dies entspricht bei einer Fensterfläche von 50 - 60 % 
der Fensterschallschutzklasse 4. 

Die mit  gekennzeichneten Fassaden liegen im Lärmpegelbereich 4 gem. DIN 4109 Schall-
schutz im Hochbau. Zum Schutz der Aufenthaltsräume muss das resultierende Schalldämmaß Rw,res 
für Außenbauteile mindestens 40 dB betragen, dies entspricht bei einer Fensterfläche von 50 - 60 % 
der Fensterschallschutzklasse 3. 

Die mit  gekennzeichneten Fassaden liegen im Lärmpegelbereich 3 gem. DIN 4109 Schall-
schutz im Hochbau. Zum Schutz der Aufenthaltsräume muss das resultierende Schalldämmaß Rw,res 
für Außenbauteile mindestens 35 dB betragen, dies entspricht bei einer Fensterfläche von 50 - 60 % 
der Fensterschallschutzklasse 2. 

Die mit  gekennzeichneten Fassaden liegen im Lärmpegelbereich 2 gem. DIN 4109 Schall-
schutz im Hochbau. Zum Schutz der Aufenthaltsräume muss das resultierende Schalldämmaß Rw,res 
für Außenbauteile mindestens 30 dB betragen, dies entspricht bei einer Fensterfläche von 50 - 60 % 
der Fensterschallschutzklasse 1. 

Der Außenbereich der privaten Grundstücke ist, z. B. durch die Anordnung der Gebäude oder andere 
bauliche Maßnahmen, wirksam vor der Lärmeinwirkung durch die Bahnlinie und den Konrad-
Adenauer-Ring zu schützen. 

Ausnahmen von der Festsetzung können zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten Sach-
verständigen nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen ausreichen. 



7. Örtliche Bauvorschriften 

Gemäß § 86 Bauordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 9 Absatz 4 BauGB sind folgende 
Örtliche Bauvorschriften festgesetzt: 

Zur öffentlichen Verkehrsfläche ist eine Einfriedung erst in einem Abstand von zwei Metern zulässig 
und mit Hecken und Kletterpflanzen beidseitig einzugrünen. 

Soweit Abfallbehälter im Freien aufgestellt werden, sind sie in Unterstellschränken oder Räumen, die 
in baulicher Verbindung mit dem Hauptgebäude stehen müssen, unterzubringen oder die Abfallbe-
hälter sind mit Hecken, dauerhaft begrünten Palisaden oder Mauerwerk einzufassen. 

8. Hinweis 

Das Plangebiet liegt in der Wasserschutzzone IIIA des Wasserwerkes Broichhof. Daher sind die Vor-
gaben der Wasserschutzgebietsverordnung Broichhof von 1998 bei der Umsetzung von geplanten 
Maßnahmen zu beachten. 

Die Baugrundstücke sind dauerhaft durch geeignete Maßnahmen so abzusichern, dass ein Betreten 
der Bahnanlagen verhindert wird. Anpflanzungen zur Bahngrenze sind mit der DB Netz AG, Nl West, 
Hansastraße 15, 47058 Duisburg abzustimmen. Oberleitungsmasten müssen mit 2,5 m rundum 
begehbar sein. 

Im Plangebiet muss mit Kampfmittelfunden gerechnet werden. Vor Durchführung eventuell erforder-
licher größerer Bohrungen (z.B. Pfahlgründungen) sind Probebohrungen (70 bis 120 mm Durchmes-
ser im Schneckenbohrverfahren) zu erstellen, die ggf. mit Kunststoff- oder Nichtmetallrohren zu ver-
sehen sind. Danach Überprüfung dieser Probebohrungen mit ferromagnetischen Sonden. Sämtliche 
Bohrarbeiten sind mit Vorsicht durchzuführen. Sie sind sofort einzustellen, sobald im gewachsenen 
Boden auf Widerstand gestoßen wird. In diesem Falle ist umgehend der Kampfmittelräumdienst zu 
benachrichtigen. Sollten die vorgenannten Arbeiten durchgeführt werden, ist dem Kampfmittelräum-
dienst ein Bohrplan zur Verfügung zu stellen. 

Im Plangebiet muss mit Stau- und Qualmwasser gerechnet werden. Baugrundrisiken, insbesondere 
hinsichtlich des Grundwassers, sind vom Bauherrn eigenverantwortlich zu prüfen. 


